
 

 

Schulgeld an der Laurentius-Fachoberschule 

 

Anteil der Eltern (privater Anteil) 
- Selbsteinstufung durch die Eltern 
- Fälligkeit 12 x im Jahr (auch im Abschlussjahr) 
- steuerlich absetzbar 
- Befreiung auf Antrag möglich (Genehmigung durch die Schulleitung) 
- kein Büchergeld neben dem Schulgeld 
- Ausbildungsrichtung Gestaltung:  

zusätzliches Materialgeld (EUR 40,--/Schuljahr) 

 

Monatliches Schulgeld, entsprechend dem Nettoeinkommen der Familie: 

 

Monatliches 
Nettoeinkommen 

bis zu 

Schulgeld pro Monat 
für das 1. Kind 

Schulgeld pro Monat 
für das 2. Kind 

an unseren Schulen 

 
EUR 1.500 
 

 
kein Schulgeld 

 
kein Schulgeld 

 
EUR 2.500 
 

 
EUR 24,-- 

 
EUR 12,-- 

 
EUR 4.000 
 

 
EUR 50,-- 

 
EUR 25,-- 

 
EUR 5.500 
 

 
EUR 80,-- 

 

 
EUR 40,-- 

 
über EUR 5.500 
 

 
EUR 120,-- 

 
EUR 60,-- 

 

 

Ab dem 3. unterhaltspflichtigen Kind an unserer Schule wird kein weiteres 
Schulgeld fällig. 

 


